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TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung 

Beschluss 

1. Die Agrarministerkonferenz genehmigt die Tagesordnung in der vorliegenden 

Fassung. 

2. Folgende Tagesordnungspunkte werden gemeinsam beraten: 

 TOP 8: Zukunft der bäuerlichen Milchviehhaltung sichern 

 TOP 9: Situation am Milchmarkt 

3.  Die Tagesordnungspunkte 22 „Wirtschaftliche Situation der Veredelungswirt-

schaft verbessern“, 33 „Kennzeichnung der Tierhaltungsform bei Frischfleisch“ 

und 35 „Warenmuster auf Messen“ werden zurückgezogen. 

4. Folgende Tagesordnungspunkte werden im Block ohne Aussprache beschlos-

sen: 

 TOP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 

32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
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TOP 2 Nationale Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrar- 
und Fischereipolitik 

Bezug TOP 3 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

mündlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zum 

Stand der nationalen Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrar- und Fische-

reipolitik zur Kenntnis. 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder sehen die 

Zahlung von Vorschüssen oder eine vorzeitige Teilauszahlung der Agrarzahlungen 

im November 2015 als nicht mehr realisierbar an. 

Sie halten an dem Ziel fest, die erforderlichen Vorarbeiten, insbesondere die Kontrol-

len, möglichst zügig abzuschließen, damit bis spätestens Ende Dezember 2015 die 

Direktzahlungen ausgezahlt werden können. 
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TOP 3 Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

Bezug TOP 3 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
 TOP 5 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Land-

wirtschaft zum Stand der Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

zur Kenntnis. 

2. Sie verweisen auf den AMK Beschluss in Bad Homburg vom 20. März 2015 

(TOP 3) und betonen erneut, dass Entlastungen für Landwirte und Verwaltun-

gen dringend erforderlich und möglich sind, ohne die politisch beschlossene 

Grundausrichtung der Reform in Frage zu stellen. 

3. Sie stellen mit Bedauern fest, dass die EU-Kommission bislang nur sehr verhal-

ten Initiativen zur Vereinfachung der GAP ergriffen hat, obwohl seitens der Mit-

gliedstaaten seit Frühjahr 2015 Vorschläge zur Vereinfachung vorliegen. 

4. Mit Blick auf die Folgen des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 2. Ok-

tober 2014 (Rechtssache C-47/13) verweisen sie erneut mit Sorge darauf, dass 

trotz erster klärender Regelungen durch die EU-Kommission die Grundproble-

matik, nämlich unterschiedliche Grasfutterpflanzen und freiwillige Flächenstillle-

gung nicht als Fruchtfolgeglied des Ackerbaus anzuerkennen, nicht gelöst ist 

und die bestehenden EU-Vorschriften einer umwelt- und klimarelevanten Ag-

rarpolitik entgegenwirken. Auch das Problem der Entstehung von Dauergrün-

land auf aus phytosanitären Gründen brachliegenden Weinbergsflächen bedarf 

einer Lösung. 
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5. Sie bitten den Bund, sich weiterhin auf EU-Ebene intensiv für die Umsetzung 

der Vereinfachung der GAP einzusetzen. Ein wichtiger erster Schritt wäre die 

Harmonisierung der unterschiedlichen Auflagen bei den Greening-

Streifenelementen. Allerdings müssen im Basisrecht gezielt auch einzelne De-

tails angepasst werden. 
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TOP 4 Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) -  
 Halbzeitbewertung der GAP-Reform 2014-2020 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Hinblick auf 

die Erstellung des Bewertungsberichtes zum Greening, die Länder frühzeitig in 

diesen Prozess einzubeziehen und regelmäßig über den Verlauf der Brüsseler 

Beratungen in der Agrarministerkonferenz zu berichten.  

2. Sie bitten das BMEL, hierzu die bestehende Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 

„Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik“ mit dem Ziel einzuberufen, 

die vorgesehene Berichterstattung der Mitgliedstaaten an die Europäische Kom-

mission vorzubereiten und zu begleiten. 
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TOP 5 Durchführung des länderübergreifenden Flächenabgleichs 
 auf Basis von Geodaten über die Zentrale InVeKoS- 
 Datenbank 

Bezug TOP 4 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) zur Durchführung des länderübergreifenden Flächenabgleichs auf Basis von 

Geodaten über die Zentrale InVeKoS-Datenbank zur Kenntnis und stimmen der im 

Bericht des BMEL vorgeschlagenen Vorgehensweise zur Durchführung des Ab-

gleichs zu.  

Die Zentrale InVeKoS-Datenbank ist hierzu mit den erforderlichen personellen und 

sachlichen Mitteln auszustatten. 
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TOP 6  Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete - Feinabgren-
zung 

Bezug TOP 6 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft zum aktuellen Stand der Neuabgrenzung und zur Feinabgrenzung der be-

nachteiligten Gebiete in den Ländern zur Kenntnis. 

2. Sie bitten den Bund, bis zur Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2016 eine Zu-

sammenstellung der Abgrenzungsmethoden ausgewählter Mitgliedstaaten zu er-

stellen, die bereits der EU-Kommission einen Vorschlag zur Neuabgrenzung un-

terbreitet haben bzw. dafür bereits eine Genehmigung erhalten haben. 

3. Sie bitten den Bund bei der EU-Kommission darauf hinzuweisen, dass Deutsch-

land ein modernes und bewährtes System der bodenkundlichen Standortbeurtei-

lung und Kartierung besitzt, mit dem die von der ELER-Verordnung für die Ab-

grenzung der benachteiligten Gebiete vorgesehenen biophysikalischen Indikato-

ren bestmöglich abgedeckt werden können. Ferner bitten sie den Bund, für den 

Fortbestand des im Jahr 2010 im Zuge der Simulationen vorgelegten Vorgehens 

einzutreten. 

4. Sie bitten den Bund, bei der EU-Kommission darauf zu drängen, dass bei der 

Feinabstimmung die erforderlichen Informationen zur Qualität der landwirtschaft-

lichen Nutzfläche (Normale Bodenproduktivität) bestmöglich abgedeckt werden 

können. Unter anderem soll die Ertragsmesszahl (EMZ) sowohl als Indikator für 

die Feinabgrenzung als auch zur Modulation der Ausgleichssätze eingesetzt 

werden können. 
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5. Ferner bitten sie den Bund, bei der EU-Kommission darauf zu drängen, dass bei 

der Abgrenzung der aus anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete 

eine größtmögliche Flexibilität im Rahmen der EU-rechtlichen Vorgaben zuzulas-

sen ist. 

6. Sie weisen darauf hin, dass der zeitliche Verzug bei der Beantwortung der be-

reits im November 2014 an die EU-Kommission gerichteten Fragen des Bundes 

und der Länder zur Neu- und Feinabgrenzung nicht tolerierbar ist. Sie bitten den 

Bund bei der EU-Kommission nochmals auf die zeitnahe Beantwortung dieser für 

die Neuabgrenzung essentiellen Fragen zu drängen. 
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TOP 7 Bericht des Bundes zur Umsetzung der EU-Öko-Verordnung 

Bezug TOP 2a und 2b AMK Bad Homburg 20.03.2015 
TOP 8 ACK Berlin 15.01.2015 
TOP 3 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

mündlichen Bericht des Bundes über den aktuellen Stand der Verhandlungen auf eu-

ropäischer Ebene und zu den Konsequenzen aus der Einigung des Agrarrates auf ei-

ne „allgemeine Ausrichtung“ vom 16. Juni 2015 zur Kenntnis. 

2. Sie verweisen auf die Beschlüsse der Agrarministerkonferenz Potsdam vom 5. Sep-

tember 2014 zu TOP 3, der Amtschefkonferenz Berlin vom 15. Januar 2015 zu TOP 8 

und der Agrarministerkonferenz Bad Homburg vom 20. März 2015 zu TOP 2a und 2b. 
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TOP 8 Zukunft der bäuerlichen Milchviehhaltung sichern  
TOP 9 Situation am Milchmarkt 

Bezug TOP 4 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder sehen 

die aktuelle Lage auf dem Milchmarkt mit Besorgnis, insbesondere da die Tal-

sohle bei den Auszahlungspreisen für Milch und Milcherzeugnisse offenbar 

noch nicht durchschritten ist. Ein Milchauszahlungspreis von deutlich unter 30 

Cent pro kg in Deutschland versetzt Milcherzeugerinnen und Milcherzeuger in 

eine schwierige und existenzbedrohende Lage. 

2. Sie bekennen sich zu einer flächendeckenden Milcherzeugung in Deutschland 

und setzen sich hierfür auf nationaler und europäischer Ebene ein. Die Milcher-

zeugung ist in vielen Regionen oftmals die einzige ökonomisch sinnvolle land-

wirtschaftliche Nutzung und trägt wesentlich zum Erhalt der Kulturlandschaft 

und der biologischen Vielfalt bei.  

3. Die Agrarministerkonferenz appelliert mit Nachdruck an alle Marktbeteiligten, 

sich für eine hohe Wertschätzung von Lebensmitteln, insbesondere der Milch 

einzusetzen und somit ihrer weitreichenden Verantwortung nachzukommen. 

Dauerhaft niedrige Preise und Sonderangebote wirken dieser Intention entge-

gen.  

4. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder spre-

chen sich dafür aus, die Erschließung  aller Potentiale zum weiteren Ausbau 

des ökologischen Landbaus und der Regionalvermarktung zu unterstützen. 

5. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bekräf-

tigen den Beschluss der Agrarministerkonferenz Bad Homburg vom 20. März 
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2015 zu TOP 4 und bitten die Bundesregierung, sich auf europäischer Ebene 

für die Weiterentwicklung vorhandener und neuer Kriseninstrumente einzuset-

zen. Sie bitten dabei insbesondere eine zeitlich begrenzte moderate Anhebung 

des Interventionsniveaus zu prüfen sowie die Weiterentwicklung der Milch-

marktbeobachtungsstelle zu einem echten Frühwarnsystem zu forcieren. Dazu 

sind geeignete Frühwarnindikatoren möglichst schnell zu implementieren, damit 

qualifizierte Aussagen zu bevorstehenden Marktverwerfungen getroffen und 

geeignete Maßnahmen zeitnah abgeleitet werden können.  

6. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder begrü-

ßen die im EU-Agrarrat am 7. und 15. September 2015 vorgestellten Beschlüs-

se der EU-Kommission und stellen fest, dass diese Beschlüsse nicht ausrei-

chen zur Verbesserung der Marktsituation. Die Ministerinnen, Minister und Se-

natoren der Agrarressorts der Länder fordern, dass die Superabgabe vollstän-

dig in den Milchsektor zurückfließt. Sie bitten daher die Bundesregierung,  

a) sich auf allen Ebenen, insbesondere auf EU-Ebene für die Prüfung der vor-

geschlagenen Instrumente (Versicherungslösungen, flexible Angebotsregu-

lierung, private Lagerhaltung, kurzfristige Herauskaufmaßnahmen, etc.) zur 

Marktentlastung auf allen Ebenen (Betriebs- und Molkereiebene) einzuset-

zen. Die Länder unter Beteiligung des Bundes erarbeiten dazu die Details 

im Hinblick auf ein besseres Krisenmanagement.  

b) nationale Hilfsmaßnahmen auf Bundesebene zu initiieren. 

7. Sie begrüßen in diesem Zusammenhang, dass die EU-Kommission die Private 

Lagerhaltung (PLH) im Milchbereich gestärkt hat. Sie sehen auch die Notwen-

digkeit in Marktkrisen staatliche Liquiditätsdarlehen bereitzustellen, um Liquidi-

tätslücken wirksam schließen zu können. Des Weiteren sehen Sie die Notwen-

digkeit, dass das mengensteuernde Instrument der vorübergehenden privaten 

Lagerhaltung überarbeitet werden muss, um dessen Flexibilität zu erhöhen und 

Mitnahmeeffekte zu vermeiden.  
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8. Im Rahmen eines Runden Tisches werden zügig die notwendigen Gespräche 

unter Beteiligung der Landwirtschaftsverbände, der Lebensmittelverarbeitung, 

des Handels, der Verbraucherverbände und ggf. weiterer gesellschaftlich rele-

vanter Gruppen geführt, um tragfähige Lösungsansätze, unter Einbeziehung 
von Prüfergebnissen der in Ziffer 6 a) genannten Instrumente, zur Bewältigung 

der Milchmarktkrise und zur Zukunftssicherung für eine bäuerlich geprägte, tier-

gerechte und nachhaltige Milcherzeugung zu entwickeln. 

9. Die Länder bitten den Bund:  

- zusätzlich nationale Finanzmittel zur Aufstockung des Bundeszuschusses 

zur Landwirtschaftlichen Unfallversicherung bereit zu stellen; 

- die Mittel des EU-Hilfspakets vom 15. September 2015 in Deutschland mög-

lichst zügig und mit größtmöglicher Wirkung zur Behebung des Liquiditäts-

engpasses in den betroffenen Betrieben zur Verfügung zu stellen. 

10. Die Ministerinnen, Minister, und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), den gesetz-

lichen Rahmen der Beziehungen zwischen Erzeugern, Verarbeitern und Handel 

mit dem Ziel einer Stärkung der Marktstellung der Erzeuger zu überprüfen und 

auf der nächsten Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2016 zu berichten.  

11. In diesem Zusammenhang begrüßen die Ministerinnen, Minister und Senatoren 

der Agrarressorts der Länder auch die Einrichtung eines High-Level-Forums auf 

EU-Ebene. Hierbei müssen erneut die Marktstellung der Beteiligten und der je-

weilige Anteil an der Wertschöpfung innerhalb der gesamten Wertschöpfungs-

kette in den Fokus gerückt und konkret umsetzbare Vorschläge erarbeitet wer-

den.  

12. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder halten 

es weiterhin für erforderlich alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine er-

folgreiche Vermarktung qualitativ hochwertiger Produkte auf allen Märkten zu 

ermöglichen. 
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TOP 10 Stand der Verhandlungen bei WTO und zu bilateralen Frei-
handelsabkommen 

Bezug TOP 35 AMK Cottbus 04.04.2014 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zum 

aktuellen Stand der Entwicklungen in den Verhandlungen der EU zu bilateralen Frei-

handelsabkommen und im Rahmen der WTO zur Kenntnis. 
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TOP 11 Gemeinschaftsaufgabe zur Entwicklung der ländlichen 
 Räume 

Bezug TOP 7 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
 TOP 5 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Land-

wirtschaft zur Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zur Kenntnis. 

2. Die Agrarministerkonferenz stellt fest, dass die GAK zentrales Instrument von 

Bund und Ländern zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, Entwick-

lung vitaler ländlicher Räume und Verbesserung der Umweltsituation ist und 

auch künftig sein soll. Mit einer weiterentwickelten Gemeinschaftsaufgabe soll 

das Förderspektrum im Sinne der Stärkung des ländlichen Raumes erweitert 

werden. Wenn es dazu einer Änderung des Grundgesetzes bedarf, werden sich 

die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder im 

Bundesratsverfahren dafür einsetzen. 

3. Die Agrarministerkonferenz befürwortet eine integrierte Politik für Landwirt-

schaft, ländliche Räume und Umwelt. Ziel der Weiterentwicklung der GAK muss 

mindestens die Herstellung der vollen Kompatibilität zum Maßnahmenspektrum 

des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) sein. Es sollte eine hinreichende Flexibilität innerhalb des ELER 

erreicht werden. Eine Stärkung ländlicher Regionen im demografischen Wandel 

soll Berücksichtigung finden. Wie bereits im Beschluss der Agrarministerkonfe-

renz vom 5. September 2014 in Potsdam TOP 5 Ziffer 6 formuliert, muss ein 

erweitertes Maßnahmenspektrum wie bisher, klar von der Gemeinschaftsauf-



Agrarministerkonferenz 
am 2. Oktober 2015 

in Fulda 
 
 
 

Seite 2 von 2 

gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) und anderen 

Fördermitteln abgegrenzt werden.  

4. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder halten 

es im Hinblick auf die Koalitionsvereinbarung des Bundes für erforderlich, die 

Novellierung des GAK-Gesetzes möglichst zeitnah auf den Weg zu bringen, um 

die Aufgabe in dieser Legislaturperiode zu erfüllen. Sie bekräftigen gleichwohl 

den Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 5. September 2014 in Potsdam 

und bitten den Bund, die Länder umfassend und frühzeitig in die Beratungen 

einzubeziehen sowie einen klaren Arbeits- und Zeitplan vorzulegen. 

5. Sie vertreten nachdrücklich die Auffassung, dass die Grundprinzipien der GAK 

beizubehalten sind, wonach der Bund die Maßnahmen der Länder unterstützt 

und die Länder jeweils eigenständig entscheiden, welche GAK-Maßnahmen sie 

umsetzen wollen, und ein ausgewogenes Maßnahmenspektrum für das gesam-

te Bundesgebiet fortgeführt wird. 

6. Sie betonen, dass eine weiterentwickelte Gemeinschaftsaufgabe die Funktion 

als wichtigstes nationales Kofinanzierungsinstrument für die Entwicklung der 

ländlichen Räume weiter erfüllen und im Bundeshaushalt entsprechend diesem 

Beschluss finanziell ausgestaltet sein muss. Sie stellen daher weiterhin fest, 

dass eine Weiterentwicklung der GAK nur dann zielführend ist, wenn die Fi-

nanzmittel durch den Bund deutlich aufgestockt werden. 
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TOP 12 Harmonisierung von Förderbestimmungen 

Bezug TOP 11 ACK Berlin 15.01.2015 
 TOP 5 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft zum Sachstand über eine weitere Harmonisierung haushaltsrechtlicher 

Förderbestimmungen zwischen EU- und nationalem Recht zur Kenntnis.  

2. Darüber hinaus bitten die Länder den Bund, die Übertragung der GAK-Mittel in 

das jeweilige Folgejahr zu ermöglichen. 
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TOP 13 Förderung des Breitbandausbaus - Aufgreifschwelle GAK  
 und Bundesförderprogramm des Bundesministeriums für 
 Verkehr und digitale Infrastruktur 

Bezug TOP 9 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Kein Beschluss. 
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TOP 14  Eckpunktepapier des Bundes für ein gesamtdeutsches 
Fördersystem für strukturschwache Regionen ab 2020 

Bezug Eckpunktepapier des Bundes von Mai 2015 
TOP 7 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
TOP 5 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den mündlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft zu dem Eckpunktepapier des Bundes für ein gesamtdeutsches Förder-

system für strukturschwache Regionen ab 2020 vom Mai 2015 zur Kenntnis.  

2. Sie bekräftigen ihre Beschlüsse der Agrarministerkonferenzen in Potsdam und 

Bad Homburg zur Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zu einer Gemeinschaftsaufga-

be „Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume“. Sie weisen da-

rauf hin, dass die Weiterentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe nicht zu einer 

Schwächung der bestehenden Maßnahmen für die Entwicklung der ländlichen 

Räume und der Landwirtschaft führen darf. Die bewährten Kernmaßnahmen 

müssen fortgeführt werden. 

3. Die Agrarministerkonferenz hält es für erforderlich, dass in einer weiterentwickel-

ten GAK die Verwendung von Gebietskulissen unabhängig zu dem gesamtdeut-

schen Regionalindikatormodell zur Bewertung strukturschwacher Regionen er-

folgt. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bit-

ten den Bund über die Weiterentwicklung des Fördersystems und die Konse-

quenzen für die GAK frühzeitig zu berichten. 
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Zudem vertreten sie die Auffassung, dass die Grundprinzipien der GAK, wonach 

der Bund die Maßnahmen der Länder unterstützt und die Länder jeweils eigen-

ständig entscheiden, welche GAK-Maßnahmen sie umsetzen wollen, beizubehal-

ten sind und ein ausgewogenes Maßnahmenspektrum für das gesamte Bundes-

gebiet fortgeführt werden muss. Überdies muss ein erweitertes Maßnahmen-

spektrum klar von der Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaft (GRW) und 

anderen Förderinstrumenten abgegrenzt bleiben. 

4. Sie betonen, dass regionale Begrenzungen der Förderung von Agrarumwelt-

maßnahmen, forstlichen Maßnahmen oder auch Maßnahmen in der ländlichen 

Entwicklung auf strukturschwache Gebiete den flächendeckenden und den inte-

grierten gemeindeübergreifenden Zielen dieser Maßnahmen nicht gerecht würde 

und lehnen eine Einschränkung der Fördermöglichkeiten auf Gebietskulissen 

nach dem Regionalindikatormodell der GRW ab. 
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TOP 15 Weiterentwicklung der Ökokontrolle durch Professionali-
 sierung der Geschäftstätigkeit der Länderarbeitsgemein-
 schaft Ökologischer Landbau (LÖK) 

Bezug TOP 11 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den schriftlichen Bericht des amtierenden Vorsitzes mit dem Vorschlag eines Kon-

zeptes zur Professionalisierung der Geschäftstätigkeit der Länderarbeitsgemein-

schaft Ökologischer Landbau (LÖK) zur Kenntnis. 

2. Sie halten eine zukünftige erfolgreiche bundesweit einheitliche Umsetzung der EU-

Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau für erforderlich. Voraussetzung 

für die Verbindlichkeit der Beschlüsse der LÖK ist, dass diese von der Zustim-

mung der Landesministerien getragen werden.  

3. Die Agrarministerkonferenz spricht sich dafür aus, die Geschäftsführung der LÖK 

bei dem Land Hessen anzusiedeln. Der Bund wird dauerhaft in die Mitarbeit der 

LÖK eingebunden. Hessen wird zur Amtschefkonferenz im Januar 2016 einen 

Vorschlag zur Finanzierung und weiteren Ausgestaltung der Geschäftsstelle (u. a. 

Geschäftsordnung) einbringen. Das Modell der dauerhaften Einrichtung soll nach 

drei Jahren evaluiert werden. 
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TOP 16 Weiterentwicklung des Kontrollsystems im Ökolandbau 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder begrü-

ßen, dass sich das Gremium der Bund-Länder-Referenten Ökologischer Land-

bau im Rahmen einer speziellen Bund-Länder-Arbeitsgruppe intensiv mit Fra-

gen zur Weiterentwicklung des Kontrollsystems im Ökolandbau in Deutschland 

auseinandersetzt und hierzu Handlungsempfehlungen erarbeitet. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

die Bund-Länder-Referenten Ökologischer Landbau Handlungsempfehlungen 

zur Beschlussfassung auf der Agrarministerkonferenz im Frühjahrs 2016 vorzu-

legen. 



Agrarministerkonferenz 
am 2. Oktober 2015 

in Fulda 
 
 
 

Seite 1 von 1 

TOP 17 Ökologischer Landbau und neue Herausforderungen im 
Ausbildungsberuf Landwirt/Landwirtin 

Bezug TOP 41 AMK Cottbus 04.04.2014 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

mündlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft unter 

Bezug auf den Beschluss der Agrarministerkonferenz Cottbus vom 4. April 2014 zu 

TOP 41 zum aktuellen Sachstand und zum Zeitplan der Novellierung des Rahmen-

lehrplans und der Ausbildungsordnung für den Ausbildungsberuf Landwirt/-in im Hin-

blick auf die neuen fachlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wie z.B. 

Ökologischen Landbau, Pflanzenschutz, Tierwohl, Klimawandel, Nachhaltigkeit und 

der technologischen Entwicklung zur Kenntnis und betonen den Bedarf für eine zügi-

ge Änderung von Rahmenlehrplan und Ausbildungsordnung unter enger Einbezie-

hung der Sozialpartner . 

 

Protokollerklärung der Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Sachsen,  

Sachsen-Anhalt 

Eine mögliche Novellierung der Ausbildungsordnung bedarf einer sorgfältigen Vorbe-

reitung unter Einbeziehung der Sozialpartner. Die oben aufgeführten Länder legen 

besonderen Wert auf die Feststellung, dass die Sozialpartner die Anforderungen an 

die qualifizierte Ausbildung am besten kennen und dass für eine Novellierung der 

Ausbildungsordnung das Einvernehmen mit den Sozialpartnern eine unabdingbare 

Voraussetzung ist. 
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TOP 18 Sachstandsbericht Düngeverordnung 

Bezug TOP 17 AMK Potsdam 05.09.2014 
 TOP 13 AMK Cottbus 04.04.2014 
 TOP 12 ACK Berlin 16.01.2014 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

mündlichen Bericht des Bundes über den aktuellen Stand der Novellierung der Dün-

geverordnung sowie des Düngegesetzes als Grundlage für geplante Neuregelungen 

der Düngeverordnung zur Kenntnis. 
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TOP 19 Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur 
 Erbschaft- und Schenkungsteuer vom 17. Dezember 2014 
 für die Landwirtschaft in Deutschland 

Bezug TOP 17 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft über 

die sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaft- und Schen-

kungsteuer vom 17. Dezember 2014 für die Land- und Forstwirtschaft ergebenden 

Folgen zur Kenntnis. 
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TOP 20 Steuerliche Unterstützung des betrieblichen Risikomana-
gements 

Bezug TOP 16 ACK Berlin 15.01.2015 
 TOP 17 AMK Schöntal 28.09.2012 
 TOP 11 AMK Suhl 28.10.2011 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft (BMEL) zum Sachstand in Bezug auf die Einführung einer steuerbegüns-

tigten Risikoausgleichsrücklage, eines allgemeingültigen mehrjährigen Glät-

tungszeitraums von drei Jahren oder die Prüfung anderer steuerlicher Maßnah-

men zur Kenntnis. 

2. Sie bekräftigen ihre Forderung nach Einführung einer steuerbegünstigten Risiko-

ausgleichsrücklage. 

3. Sie bitten den Bund, die Aufnahme der Versicherungsrisiken „Dürreschäden in 

Folge einer lang anhaltenden Trockenheit“ und „Hochwasser“ als Bestandteile 

einer Mehrgefahrenversicherung in die Steuerermäßigung gemäß Versiche-

rungssteuergesetz zu prüfen.  

4. Das BMEL wird gebeten, zur Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2016 über die 

Bewertung von Index-Versicherungen und die Prüfung weiterer Möglichkeiten 

der Steuerermäßigungen für ausgewählte Risikotatbestände zu berichten. 

5. Der Vorsitz wird gebeten, diesen Beschluss der Finanzministerkonferenz mit der 

Bitte um Prüfung zur Kenntnis zu geben. 
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TOP 21 Reform der Grundsteuer 

Bezug Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 25. Juni 2015  
zu Top 1 „Reform der Grundsteuer“ 
Bericht der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 
(Steuer) „Reform der Grundsteuer – Beschlussfähiges  
Gesamtmodell“ (Stand: 15. Juni 2015) 
TOP 10 AMK Jena 01.04.2011 
TOP 10 ACK Berlin 20.01.2011 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), sich für eine 

möglichst frühe Beteiligung der Agrarressorts der Länder bereits im Vorfeld des 

Gesetzgebungsverfahrens zur Reform der Grundsteuer einzusetzen. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

das BMEL zur nächsten Amtschefkonferenz im Januar 2016 über die geplante 

Reform der Grundsteuer und über die sich daraus für die Land- und Forstwirt-

schaft zu erwartenden Folgen zu berichten. 

 

Protokollerklärung des Landes Bayern 

Bayern lehnt die Festlegung eines konkreten Reformmodells zum jetzigen Zeitpunkt 

als nicht zielführend ab. Bayern hält nach wie vor an seiner Position fest, eine für 

Bürger und Unternehmen transparente Einfach-Grundsteuer einzuführen. Der ein-

fachste Weg hierzu ist die Regionalisierung der Grundsteuer, also die Übertragung 

der Gesetzgebungskompetenz für die Grundsteuer an die Länder. 
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TOP 22 Wirtschaftliche Situation der Veredelungswirtschaft 
 verbessern 

Der Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen. 
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TOP 23 Ernährungsnotfallvorsorge (ENV) 

Bezug TOP 15 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft über die Vorschläge der für die Ernährungsnotfallvorsorge (ENV) 

zuständigen Referentinnen und Referenten des Bundes und der Länder für eine 

Neuregelung der ENV zur Kenntnis. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

den Bund, die zur Umsetzung der in dem Bericht unterbreiteten Vorschläge er-

forderlichen rechtlichen Regelungen zu erarbeiten und die entsprechenden Ge-

setz- und Verordnungsgebungsverfahren unter der Maßgabe einzuleiten, dass 

eine Kostentragung und eine Aufgabenverteilung im Bereich der Verteidigung 

und des Zivilschutzes nicht zu Lasten der Länder erfolgt. 

3. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

den Bund, eine geeignete Rechtsgrundlage vorzubereiten durch die sie er-

mächtigt werden, dass die für die Ernährungsvorsorge zuständigen Behörden 

bereits vor Eintreten einer Versorgungskrise auf die zur Bekämpfung der Ver-

sorgungskrise erforderlichen Daten Zugriff erhalten. 
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TOP 24 Novelle des EEG 2016: Biomasse weiterhin eine Chance 
geben  

Bezug TOP 9 AMK Cottbus 04.04.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder stellen 

fest, dass das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ein unverzichtbares Instru-

ment zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien darstellt. Es trägt auch zur 

Sicherung einer bezahlbaren Stromversorgung bei.  

2. Sie weisen darauf hin, dass die Bioenergie Strom flexibel und bedarfsgerecht zur 

Verfügung stellen kann. Deshalb gebührt im Energiemix aus erneuerbaren Ener-

gien der Biomasse eine besondere Aufmerksamkeit im EEG. 

3. Sie bitten den Bund bei der bevorstehenden Novellierung des EEG zu berücksich-

tigen, dass die Stromerzeugung aus Rest- und Abfallstoffen (wie z.B. Gülle oder 

Landschaftspflegematerial) stärker als bisher zu intensivieren ist. Bei Biomasse ist 

zugleich eine Anschlussregelung für besonders effiziente und systemdienliche Be-

standsanlagen (Produktion von Regelenergie) vorzusehen. Für Kleinanlagen wird 

die Fortschreibung der jeweils vorhandenen Fördergarantien im Sinne einer Baga-

tellregelung vorgeschlagen. Im EEG 2016 müssen daher Regelungen gefunden 

werden, um den Erhalt der bestehenden Kapazitäten (Bemessungsleistung) von 

Biomasseanlagen, die nach 20 Jahren aus dem Förderregime entfallen, als auch 

einen moderaten Zubau von Anlagen vorzugsweise auf Basis von Rest- und Ab-

fallstoffen, zu ermöglichen. Dementsprechend sollte im EEG 2016 eine Anschluss-

regelung für Biomasseanlagen verankert werden. Der Bund wird ferner gebeten, 

dabei die Länder bei der Neuausgestaltung des EEG eng einzubeziehen. 
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4. Sie weisen darauf hin, dass bei einer Anschlussregelung für Biomasse ein Markt-

design zu entwickeln ist, das der Erhaltung des Bestandes dient und den Ausbau 

im Rahmen des im EEG 2014 vorgesehenen Ausbaukorridors von 100 MW (netto) 

wirtschaftlich möglich macht.  

5. Die bestehenden Biogaserzeugungsanlagen stellen ein beträchtliches Potenzial 

zur bedarfsgerechten Erzeugung von Strom dar. Die nachträgliche Flexibilisierung 

bestehender Biogaserzeugungsanlagen ist durch das neue EEG wirkungsvoller 

als bisher zu unterstützen.  

6. Ausbaupfad, Bagatellgrenzen und Größenklassen müssen sich zukünftig nicht 

nach installierter Leistung, sondern nach der Bemessungsleistung richten. Dies gilt 

insbesondere für die Definition von Güllekleinanlagen. 
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TOP 25 Länderübergreifende Schwerpunktkontrollen von Tier-
transporten 

Bezug TOP 30 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
TOP 20 AMK Potsdam 05.09.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men das von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) erarbei-

tete und mit der Arbeitsgemeinschaft Verkehrspolizeilicher Angelegenheiten 

(AG VPA) als zuständiges Gremium auf Seiten der Innenressorts der Länder 

abgestimmte Konzept mit Vorschlägen zur Durchführung länderübergreifender 

Schwerpunktkontrollen von Tiertransporten zur Kenntnis. 

2. Sie bitten die LAV zur Erleichterung der Kommunikation zwischen der AG VPA 

und den für den Tierschutz zuständigen Länderministerien um Benennung ei-

nes zentralen Ansprechpartners gegenüber der AG VPA. 

3. Unter Bezugnahme auf den Beschluss zu TOP 20 der Agrarministerkonferenz 

Potsdam vom 5. September 2014 bitten die Ministerinnen, Minister und Senato-

ren der Agrarressorts der Länder die LAV, ab dem Jahr 2016 länderübergrei-

fende Tiertransportkontrollen in Anbindung an die europaweiten TISPOL-

Kontrollen (Traffic Information System Police) im Sinne des Konzeptes zu initiie-

ren. 

4. Sie bitten das Vorsitzland, den Beschluss der Innenministerkonferenz zu über-

senden. 
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TOP 26 Tierschutz in Nutztierhaltungen verbessern 

Bezug TOP 21 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
TOP 27 ACK Berlin 15.01.2015 
TOP 23 AMK Potsdam 05.09.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men das von der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) erarbei-

tete Konzept zur Verbesserung der Tierschutzsituation in Nutztierhaltungen zur 

Kenntnis. 

2. Sie bitten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, notwendi-

ge Rechtssetzungen zur Verbesserung des Tierschutzes in der landwirtschaftli-

chen Nutztierhaltung zu veranlassen und über den Stand der Umsetzung zur 

Frühjahrs-AMK 2016 zu berichten. 

3. Die LAV wird gebeten, den Vollzug geltender Rechtsvorschriften im Bereich des 

Tierschutzes weiterzuentwickeln und konkrete Vorschläge zur Umsetzung der 

im Konzept genannten Maßnahmen und Fördermöglichkeiten zu erarbeiten so-

wie über den Stand bis zur Agrarministerkonferenz im Frühjahr 2016 zu berich-

ten. 

4. Der Vorsitz wird gebeten, den Beschluss der Verbraucherschutzministerkonfe-

renz zur Kenntnis zuzuleiten. 

 

Protokollerklärung des Landes Bayern 

Bayern unterstützt die Tierwohlinitiative des Bundes zur Verbesserung der Haltungs-

bedingungen für landwirtschaftliche Nutztiere. Zahlreiche freiwillige Vereinbarungen, 

so auch des „Runden Tisches Tierwohl“ in Bayern, die derzeit im Rahmen von Initia-

tiven zwischen Landwirten, dem Handel und der Lebensmittelwirtschaft entstehen, 

stellen einen aussichtsreichen Weg dar, die Anliegen der Verbraucherinnen und Ver-
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braucher mit der Wirtschaft und der Landwirtschaft unter politscher Moderation zu-

sammen zu führen und insofern auf staatliche Regelungen verzichten zu können. 

Gemäß dem Prinzip „Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht“ stimmt Bayern den überwie-

gend ordnungsrechtlich geprägten Empfehlungen der LAV nicht zu und trägt die Zif-

fern 2 und 3 des Beschlusses nicht mit. 
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TOP 27 Tierwohlinitiative des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft  

Bezug TOP 22 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft über 

die Weiterentwicklung von Tierschutzstandards in anderen für den Wettbewerb be-

sonders relevanten Nachbarländern zur Kenntnis. 
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TOP 28 Ausstieg aus dem Schnabelkürzen bei Legehennen bis  
 Ende 2016 

Bezug TOP 31 AMK Cottbus 04.04.2014 
 TOP 39 AMK Würzburg 30.08.2013 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder unterstützen 

aktiv die Vereinbarung des Bundes mit der Geflügelwirtschaft im Hinblick auf den 

Ausstieg aus dem Schnabelkürzen bei Legehennen bis Ende 2016. 
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TOP 29 Tierschutzstandards bei internationalen Investitionen und 
 bei Exportkreditgarantien für Tierhaltungsanlagen 

Bezug TOP 29 AMK Cottbus 04.04.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder be-

kräftigen und erneuern ihren Beschluss „Tierschutzstandards bei internationa-

len Investitionen in Tierhaltungsanlagen“ vom 4. April 2014. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder aner-

kennen die Bemühungen der Bundesregierung, diesem Beschluss nachzu-

kommen. Insbesondere begrüßen sie die Berücksichtigung des oben genann-

ten Themas in der Stellungnahme der Bundesregierung zum First Draft der Sa-

feguard Policies der Weltbank.  

3. Sie weisen aber darauf hin, dass die Richtlinien der World Organisation for 

Animal Health (OIE) derzeit nur für Rinder und für Masthühner existieren und 

letztere nicht einmal die in der EU verbotene Käfighaltung ausschließen. Sie er-

innern an den Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 4. April 2014, sich ak-

tiv für verbindliche Tier- und Umweltschutz-Kriterien für die Vergabe von Investi-

tionskapital für Anlagen zur Nutztierhaltung einzusetzen, die sich an den in der 

EU geltenden Tierhalte- und Umweltschutzvorschriften orientieren. 

4. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

die Bundesregierung, dafür einzutreten, dass die allgemeinen Grundsätze 

Common Approachs der Organisation for Economic Co-operation and Develo-

pment (OECD) neben den Standards der Weltbank, insbesondere auch die En-

vironmental and Social Policy der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung als Prüfungsmaßstab für die Vergabe von Exportkreditgarantien 
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heranzuziehen, und zu diesem Zweck auch die Zusammenarbeit mit der EU-

Kommission zu suchen. 
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TOP 30 Maßnahmen gegen illegalen Antibiotika- bzw.  
Arzneimittelhandel  

Bezug TOP 28 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-

schutz (LAV) zur Kenntnis. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Beteiligung der 

LAV um eine Prüfung, ob die bereits geschlossene Verwaltungsvereinbarung 

zur Regelung des Betriebes der gemeinsamen Zentralstelle „Kontrolle der im In-

ternet gehandelten Erzeugnisse des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-

buches (LFGB) und Tabakerzeugnisse - (G@ZIELT)“ um den Bereich Arznei-

mittel/Tierarzneimittel erweitert werden könnte oder ob die Einrichtung eines 

gesonderten Pilotprojektes zielführender ist. 

3. Über das Ergebnis der Prüfung und den Stand der Erweiterung der existieren-

den Zentralstelle bzw. der Einrichtung eines gesonderten Pilotprojektes soll zur 

Agrarministerkonferenz im September 2016 in Rostock-Warnemünde berichtet 

werden. 
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TOP 31 Sachstandsbericht Antibiotikadatenbank 

Bezug TOP 31 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
TOP 17 ACK Berlin 17.01.2013  
TOP 38 AMK Konstanz 27.04.2012  
TOP 15 ACK Berlin 19.01.2012 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den mündlichen Bericht des Bundes und die vorgelegten Kennzahlen zur 

Kenntnis. 

2. Sie bekräftigen ihren Beschluss zu TOP 31 der AMK in Bad Homburg vom 20. 

März 2015 und bitten den Bund erneut, eine differenzierte Liste vorzulegen, 

welche antimikrobakteriell wirksamen Stoffe oder Stoffgruppen Gegenstand von 

Anwendungsbeschränkungen in der Veterinärmedizin werden sollen. 

Protokollerklärung der Länder Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Hessen, 

Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Schleswig-Holstein, Thüringen 

1. Die o.a. Länder halten es im Hinblick auf eine dauerhafte, tierschutzkonforme 

Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in der Nutztierhaltung für erforderlich, einen 

Austausch der nach §§ 58a bis 58d des Arzneimittelgesetzes erhobenen Daten 

zwischen allen für den Verbraucherschutz und die Tiergesundheit relevanten 

Bereichen (Lebensmittelüberwachung, Tierschutz, Tiergesundheit, Tierhaltung 

und Fütterung) zu ermöglichen. 

2. Die o.a. Länder treten dafür ein, dass auch für Tierärzte eine eigene Melde-

pflicht an die Antibiotikadatenbank eingeführt wird und Viehhandelsunterneh-

men weiterhin meldepflichtig bleiben. 
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TOP 32 Bericht der Bundesregierung über den Diskurs zur Überprü-
fung des tierärztlichen Dispensierrechts 

Bezug TOP 31 ACK Berlin 15.01.2015 
TOP 15 ACK Berlin 19.01.2012 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) zur Kenntnis. 

2. Sie bekräftigen den Beschluss zu TOP 31 der Amtschefkonferenz am 15. Janu-

ar 2015 und betonen erneut, dass kurzfristig die Rabattierung bei der Abgabe 

großer Arzneimittelmengen verboten und die Einführung von Festpreisen fest-

geschrieben werden soll. 

3. Sie bitten das BMEL, in der Amtschefkonferenz im Januar 2016 über die dies-

bezüglichen Aktivitäten auf Bundesebene zu berichten. 
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TOP 33 Kennzeichnung der Tierhaltungsform bei Frischfleisch 

Bezug TOP 26 AMK Bad Homburg 18.03.2015 
 TOP 27 AMK Potsdam 05.09.2014 
 TOP 10 11. VSMK Osnabrück 08.05.2015 

Der Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen. 



Agrarministerkonferenz 
am 2. Oktober 2015 

in Fulda 
 
 
 

Seite 1 von 1 

TOP 34 Erfassung und Meldung des Bienenvölkerbestandes durch 
die Tierseuchenkassen der Länder  

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den mündlichen Bericht des Bundes über die künftigen Anforderungen an die 

Ermittlung des Bienenvölkerbestandes für die Gewährung von EU-Beihilfen im 

Bienenzuchtsektor zur Kenntnis. 

2. Sie vertreten wie der Bund die Auffassung, dass nur ein einheitliches Verfahren 

zur Ermittlung der Zahlen den Anforderungen der Europäischen Kommission an 

eine „zuverlässige Methode“ i. S. d. einschlägigen EU-rechtlichen Bestimmungen 

erfüllt. 

3. Die Agrarministerkonferenz beschließt die Einsetzung einer Bund-Länder-

Arbeitsgruppe, die bis zur nächsten Amtschefkonferenz am 13./14. Januar 2016 

prüfen soll, ob und wie in einem einheitlichen Verfahren die Erfassung der Bie-

nenvölkerzahlen über die Tierseuchenkassen der Länder oder einem geeigneten 

alternativen Verfahren und die Meldung der erfassten Zahlen an die für die Imke-

reiförderung zuständigen Fachbehörden (ggf. unter Schaffung einer Rechts-

grundlage) durchgeführt werden kann. Bei positiver Beurteilung soll auch ein 

entsprechender Beschlussvorschlag vorgelegt werden. 
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TOP 35 Warenmuster auf Messen 

Der Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen. 
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TOP 36 Neubewertung von Glyphosat 

Kein Beschluss. 
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TOP 37 Biologische Vielfalt und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

Bezug TOP 37 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
 TOP 14 AMK Cottbus 04.04.2014 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-

schaft zur Kenntnis. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

mit Besorgnis zur Kenntnis, dass noch keine anerkannten wissenschaftlichen 

Methoden zur Bewertung des Einflusses von Pflanzenschutzmitteln auf die bio-

logische Vielfalt im Zulassungsprozess verfügbar sind, denn dies steht dem Ziel 

der Harmonisierung entgegen. Sie bitten die Bundesregierung, trotz des Fehlens 

einer EU-harmonisierten Handlungsanleitung eine Bewertung und Minderung der 

beschriebenen Auswirkungen in der nationalen Zulassung von Pflanzenschutz-

mitteln zu veranlassen. Darüber hinaus bitten sie den Bund, sich national und auf 

EU - Ebene für die rasche Erarbeitung bzw. Anerkennung solcher Methoden ein-

zusetzen, damit die einschlägigen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 

1107/2009 in den Mitgliedstaaten einheitlich umgesetzt werden können. 
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TOP 38 Zulassung von Pflanzenschutzmitteln verschärfen 

Bezug  Top 37 AMK Bad Homburg 20.03.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder stellen 

fest, dass es zu Funden von Pflanzenschutzmitteln und deren Abbauprodukten 

im Grundwasser kommt. Es handelt sich dabei vorrangig um Wirkstoffe, die be-

reits zum Teil mehrere Jahrzehnte nicht mehr zugelassen sind, aber auch zum 

Teil um aktuell zugelassene Wirkstoffe. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 

Stofftransport über das Sickerwasser in das Grundwasser über lange Zeiträume 

erfolgt. 

2. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agraressorts der Länder be-

obachten dabei mit Sorge, dass die Grundwasserqualität in bestimmten Regio-

nen durch Pflanzenschutzmittel beeinträchtigt wird. 

3. In diesem Zusammenhang bitten die Ministerinnen, Minister und Senatoren der 

Agrarressorts der Länder den Bund, sich im Rahmen der praktizierten Fundauf-

klärung einschließlich eingeleiteter Maßnahmen für eine weitere Verminderung 

der Einträge von Pflanzenschutzmitteln und deren Metaboliten in das Grund-

wasser einzusetzen. Sie bitten den Bund um Bericht zu den Ergebnissen der 

Fundaufklärung einschließlich einer Beurteilung der Wirksamkeit getroffener 

Maßnahmen in den letzten Jahren zur Agrarministerkonferenz im Frühjahr 

2016. 
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TOP 39 Berücksichtigung der Ferntransporte bestimmter Pestizide 
wie Pendimethalin bei der Zulassung 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder neh-

men mit Besorgnis zur Kenntnis, dass bestimmte Pestizidwirkstoffe wie bei-

spielsweise Pendimethalin oder Prosulfocarb aufgrund ihrer hohen Flüchtigkeit 

durch Thermik und Wind über weite Strecken verfrachtet werden und in Kultu-

ren, die nicht mit den Wirkstoffen behandelt wurden, zu erhöhten Rückständen 

führen können. 

2. Sie vertreten die Ansicht, dass die Erkenntnisse zu diesen Ferntransporten im 

Zulassungsverfahren von Pestizidwirkstoffen Berücksichtigung finden müssen. 

Sie bitten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 

sich auf europäischer Ebene hierfür einzusetzen und insbesondere auch bei der 

anstehenden Neubewertung des Wirkstoffes Pendimethalin auf die Einbindung 

der Erkenntnisse zu Fernverwehungen zu drängen.  

3. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder begrü-

ßen, dass das BMEL ein umfassendes Monitoring von Pestizidwirkstoffen in der 

Luft erarbeiten lässt.  

 
Protokollerklärung des Landes Sachsen-Anhalt 

Sachsen-Anhalt hält die Etablierung eines umfassenden Wirkstoff-Monitorings als Al-

leingang eines Mitgliedstaates nicht für sinnvoll, soweit es sich um Untersuchungen 

handelt, die zum großen Teil das EU-Genehmigungsverfahren für Wirkstoffe betref-

fen. 
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TOP 40  Europäische Initiative gegen die Bedrohung der Bienen-
völker durch die Varroamilbe 

Beschluss 

1. Die Agrarministerkonferenz stellt fest, dass Honigbienen und Wildinsekten in 

Europa einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leisten. Die 

Bestäubungsleistung von Bienen ist nicht ersetzbar, trägt zur Artenvielfalt bei 

und ist für einen Großteil des Ernteertrags unerlässlich. 

2. Sie nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass es in vielen Staaten immer wieder zu 

hohen Verlusten an Bienenvölkern kommt. Zu den Ursachen für das Bienen-

sterben gehören nach derzeitiger Kenntnis insbesondere die Schäden durch die 

Varroamilbe und damit verbundenen Folgeinfektionen. Aber auch andere Ein-

flussfaktoren, wie der Rückgang des Nahrungsangebots in der Agrarlandschaft 

und die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln müssen in Bezug auf die 

Wechselwirkungen zu Bienenkrankheiten weiter erforscht werden. 

3. Sie nimmt zur Kenntnis, dass auf nationaler und europäischer Ebene vielfältige 

Anstrengungen zum Schutz der Bienenvölker vor der Varroose unternommen 

werden und trotzdem die durch Folgeinfektionen mit Viren, Bakterien oder Pilze 

verursachten Verluste an Bienenvölkern in den letzten Jahren nicht entschei-

dend reduziert werden konnten. 

4. Die Agrarministerkonferenz hält es für erforderlich, dass weiterhin mit hoher In-

tensität an der Entwicklung und Umsetzung wirksamer, ökologisch verträglicher 

und nachhaltiger Bekämpfungsmaßnahmen gearbeitet wird. Darüber hinaus ist 

eine noch bessere Abstimmung der verschiedenen Aktivitäten auf europäischer 

Ebene, wie vergleichende Befallsanalysen, Beratungskonzepte und biologische 

Forschung, zu forcieren. 

5. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agraressorts der Länder bitten 

die Bundesregierung eine europäische Initiative für eine nachhaltige Varroa-



Agrarministerkonferenz 
am 2. Oktober 2015 

in Fulda 
 
 
 

Seite 2 von 2 

Bekämpfungsstrategie einzuleiten. Hierbei soll auch die Zusammenarbeit und 

Vernetzung von Instituten und Verbänden unterstützt und darauf aufbauend eine 

gezielte langfristig angelegte Forschungsförderung initiiert werden. Ausgehend 

von den Erfahrungen verschiedener Monitoringprogramme, wie z.B. DeBiMo 

und EpiloBee, ist hierbei auf ein möglichst einheitliches Vorgehen bei der Da-

tenerfassung sowie auf eine effiziente fachliche Umsetzung Wert zu legen. Eine 

dementsprechende nachhaltige Mittelausstattung ist hierfür Grundlage. 
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TOP 41 Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere 

Beschluss 

Die Agrarministerkonferenz stimmt dem Entwurf einer Bund-Länder-Vereinbarung 

über die Einrichtung und den Betrieb der Deutschen Genbank landwirtschaftlicher 

Nutztiere in der Fassung vom 4. Februar 2014 zu. 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder bitten den 

Bund, die Unterschriften der Vertragsparteien zu dieser Vereinbarung zügig einzuho-

len, damit die Vereinbarung zum 1. Januar 2016 in Kraft treten kann. 
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TOP 42 Strategien zur Bekämpfung der Kirschessigfliege 

Bezug TOP 39 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
 TOP 23 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen den 

schriftlichen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur 

Kenntnis. 
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TOP 43 Umsetzung der zukünftigen internationalen Nachhaltig-

keitsziele im Agrar- und Ernährungsbereich 

Beschluss 

Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder nehmen 

den kurzen mündlichen Bericht des Bundes zur geplanten Umsetzung der zukünf-

tigen internationalen Nachhaltigkeitsziele im Agrar- und Ernährungsbereich sowie 

die Ankündigung eines schriftlichen Berichts zur Amtschefkonferenz im Januar 

2016 zur Kenntnis und bitten das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-

schaft, bei Vorliegen aktueller Erkenntnisse, mindestens jedoch alle drei Jahre, 

über den aktuellen Sachstand zu berichten. 
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TOP 44 Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) 

Bezug TOP 41 AMK Bad Homburg 20.03.2015 
 TOP 35 ACK Berlin 15.01.2015 

Beschluss 

1. Die Ministerinnen, Minister und Senatoren der Agrarressorts der Länder stellen 

fest, dass mit den bestehenden phytosanitären Vorschriften für Importsendungen 

aus Drittländern bereits wesentliche Vorkehrungen getroffen wurden, um die Ein-

schleppung von gefährlichen Schaderregern - wie dem ALB - in die Mitgliedstaa-

ten möglichst zu verhindern. 

2. Sie weisen darauf hin, dass dennoch ein nicht unerhebliches Restrisiko der Ein-

schleppung von gefährlichen Schaderregern besteht. Dies gilt insbesondere für 

die Einschleppung des ALB über Importsendungen aus Asien mit Verpackungs-

material aus Rohholz. Es ist daher zu prüfen, inwieweit anderweitige Verpa-

ckungsmaterialien z.B. aus verarbeitetem Holz (Holzwerkstoffe) als mögliche Al-

ternativen zu Rohholz Verwendung finden können. 

3. Die Bundesregierung wird gebeten, die Spitzenverbände der Wirtschaft im Rah-

men eines neu einzurichtenden Runden Tisches zusammen mit Vertretern der 

Länder für diese Importproblematik zu sensibilisieren und auf eine Selbstverpflich-

tung der Importeure mit dem Ziel - alternative Verpackungsmaterialien zu ver-

wenden - hinzuwirken. 
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